
 
Reglement für den Stipendienfonds der Musikschule Weinland Nord 

 
 

1. Zweck 
Ausrichtung von Beiträgen an die Unterrichtskosten von motivierten Schülerinnen und Schülern, wenn für die 
Eltern finanzielle Probleme entstehen. Stipendien können bei Bedarf auch an Jugendliche ausgerichtet 
werden, wenn sich diese in Ausbildung befinden und das 20. Lebensjahr noch nicht überschritten haben.  
 
 

2. Stipendienanträge 
Die erziehungsberechtigte Person reicht mit dem vollständig ausgefüllten Stipendiengesuchsformular Kopien 
der letzten Steuerrechung (definitiv oder provisorisch) sowie der letzten Steuererklärung an die Schulleitung 
ein. In der Regel werden unter folgenden Voraussetzungen Stipendien gewährt: 
 
Anzahl 
Kinder 

Stipendienanteil 75% bei  
anrechenbarem Einkommen bis:  

Stipendienanteil 50% bei  
anrechenbarem Einkommen bis zu: 

Stipendienanteil 25% bei  
anrechenbarem Einkommen bis:  

1  Fr. 25'000.– Fr. 32'000.– Fr. 39'000.– 
2 Fr. 30'000.– Fr. 37'000.– Fr. 44'000.– 
3  Fr. 35'000.– Fr. 42'000.– Fr. 49'000.– 
4  Fr. 40'000.– Fr. 47'000.– Fr. 54'000.– 
5  Fr. 45'000.– Fr. 52'000.– Fr. 59'000.– 
6  Fr. 50'000.– Fr. 57'000.– Fr. 64'000.– 

 
Als anrechenbares Einkommen gilt die Summe aus steuerbarem Einkommen und 10% des steuerbaren 
Vermögens.  Die Schulgeldermässigung gilt für alle Kinder der gleichen Familie, die an der Musikschule 
Weinland Nord den Unterricht besuchen. Die Stipendienanteile beziehen sich auf das effektiv fällige 
Schulgeld.                               
 
In ausserordentlichen Fällen (zum Beispiel bei hohem Vermögen oder bei Mindereinkommen wegen 
Liegenschaftenbesitz) kann von diesem Raster abgewichen werden.  
 
In eindeutigen Fällen entscheidet der Präsident der Musikschule auf Vorschlag der Schulleitung gemäss dem 
vorgegebenen Raster. In Zweifelsfällen oder in besonderen Fällen entscheidet eine Kommission, bestehend 
aus dem Präsidenten und zwei weiteren Vorstandsmitgliedern. Kommt die Kommission zu keinem 
einstimmigen Entscheid, entscheidet der Vorstand der Musikschule in letzter Instanz.  
 
Ein Stipendium gilt für ein Jahr. Das Stipendiengesuch kann jährlich erneuert werden.  
 
 

3. Finanzierung 
Der Stipendienfonds wird folgendermassen gespiesen: 
 � Teil des Kantonsbeitrags an den Musikunterricht 
 � Spenden, insbesondere aus dem Unterstützungskreis der Musikschule 
 � Spenden bei Aufführungen der Musikschulen 
 � allfällige weitere Einkünfte 
 
 

4. Gültigkeit 
Dieses Reglement ersetzt das Reglement für den Stipendienfonds der Musikschule Weinland Nord vom 22. Mai 
2001. Es tritt mit seiner Annahme durch den Vorstand der Musikschule Weinland Nord am  
1. August 2004 in Kraft. 
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